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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1655/J - BR betreffend

regenerative Energieanlagen, welche die Bundesräte Haunschmid und Kollegen am 30. Juli

1999 an mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu Punkt 1 der Anfrage:

Das Weißbuch wurde am EU - Energieministerrat vom 8.12.1997 von der Europäischen

Kommission präsentiert und von den Ministern erstmals diskutiert. Eine inhaltliche

Aktualisierung entspricht nicht dem Wesen derartiger Dokumente. Die weiteren

Behandlungen dieses Weißbuches liefen folgender Maßen ab:

In einer Entschließung des Rates über erneuerbare Energiequellen am 11.5.1998 begrüßten

die Minister die allgemeine Ausrichtung des Weißbuchs sowie die Idee einer Kampagne für

den Durchbruch erneuerbarer Energieträger.

Im Rahmen des EU - Energieministerrates vom 13.11.1998 hielten die Minister eine offene

Debatte über erneuerbare Energien, die auf dem genannten Weißbuch basierte. Diskutiert

wurde insbesondere die Frage, durch welches Instrumentarium erneuerbare Energien im

Lichte der Liberalisierung des Energiesektors am besten forciert werden können.

Die Europäische Kommission hat bereits erste Schritte zur Umsetzung des im Weißbuch

enthaltenen Aktionsplanes zur Förderung erneuerbarer Energien gesetzt. Aufgrund des

Rücktritts der Kommission kam es jedoch zu Verzögerungen bei der Einleitung von

legistischen Umsetzungsschritten - konkret bei der Vorlage eines Richtlinienvorschlags

betreffend den Netzzugang von Elektrizität auf Basis von erneuerbaren Energien.

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage:

Im Weißbuch „Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger“ sind folgende Kategorien

erneuerbarer Energien angeführt (siehe insbesondere die Tabellen im Anhang zum

Weißbuch):

• feste und flüssige Biomasse sowie Biogas,

• Wasserkraft,

• Windenergie,

• Solarenergie (thermische Anwendungen, Photovoltaik sowie die passive Nutzung),

• Erdwärme und Wärmepumpen,

• sowie allgemein (siehe Kapitel II.8, Seite 52)

  „weitere Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger“. Beispielsweise sind hier

  angeführt: thermoelektrische Solarkraft, Gezeitenkraft, Ozeanströmungen, Wellenkraft,

  Heißtrockengestein und die Umwandlung thermischer Meeresenergie

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage:

Kleinwasserkraftanlagen im Sinne des genannten Weißbuches sind Wasserkraftanlagen mit

einer Kapazität von unter 10 MW.

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage:

Gemäß § 7 Zi 23 Elektrizitätswirtschafts - und organisationsgesetz (ElWOG) 1998 fällt unter

den Begriff „Eneuerbare Energien“ auch die Wasserkraft. Es sind daher im ElWOG eine

Reihe von Bestimmungen enthalten, die eine beschleunigte Markteinführung auch der

Kleinwasserkraft ermöglichen.

Dabei war es ausdrücklich der Wunsch der Länder, mittels der in § 31 Abs. 2 ElWOG

eröffneten Möglichkeit der Förderung von Kleinwasserkraft durch Verankerung einer

Abnahmepflicht im Zuge der Ausführungsgesetzgebung regionalen Gegebenheiten

bestmöglich entsprechen zu können. Darüber hinaus können zur Erleichterung der Öko -

Stromerzeugung gemäß § 12 Abs. 2 ElWOG die Ausführungsgesetze vorsehen, dass

Kraftwerke, die „Öko - Strom“ erzeugen, betreffend Errichtung und Inbetriebnahme lediglich

einem vereinfachten Verfahren oder einer Anzeigepflicht zu unterziehen sind. Diese beiden

Möglichkeiten wurden von den meisten Ländern in ihren Landes - Ausführungsgesetzen

verankert.

Weiters haben - gemäß der Verordnung des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Angelegenheiten betreffend die Beauftragung der Landeshauptmänner zur Bestimmung der

Preise für bestimmte Lieferungen elektrischer Energie („Delegierungs - Verordnung“), zuletzt

vom 19.2.1999 - die Landeshauptmänner auch die Möglichkeit, Mindestpreise für Strom -

Einspeisungen aus Kleinwasserkraftanlagen festzusetzen.

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips kann daher den unterschiedlichen Gegebenheiten auf

Landesebene durch entsprechende Maßnahmen bestmöglich Rechnung getragen werden.

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage:

Durch die Festsetzung von „Fördertarifen“ für die Einlieferung von elektrischer Energie aus

Anlagen, die auf Basis bestimmter eneuerbarer Energieträger betrieben werden, können bei

Betreibern von Verteilnetzen gegenüber ihrer sonstigen Aufbringung Mehraufwendungen

entstehen, die diesen im Rahmen von privatrechtlichen Entgelten zu ersetzen sind. Dieser

Bestimmung lag die Überlegung zugrunde, dass im Wettbewerb stehende

Elektrizitätsunternehmen im Strombinnenmarkt nicht mit diesbezüglichen

Mehraufwendungen belastet werden dürfen. Für die Erreichung des in § 31 Abs. 3 ElWOG

definierten Zieles (Anteil von 3 % im Jahr 2005) war es daher notwendig, ein entsprechendes

Finanzierungsinstrument vorzusehen.

Es ist im Wesentlichen die Aufgabe der Länder, diese Vorgaben anhand der bereitgestellten

Instrumente umzusetzen, wobei die Länder hinsichtlich Finanzierung, Förderung und

Festlegung von Einspeisetarifen über weitgehenden Spielraum bei der Ausgestaltung ihrer

Lösungsansätze verfügen.

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage:

Durch die im ElWOG normierte Finanzierung über den Zuschlag zum Systemnutzungstarif

wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer am Elektrizitätsbinnenmarkt, und damit auch

zugelassene Kunden und ausländische Stromanbieter, in die Finanzierung eingebunden sind.

Die Abdeckung des Mehraufwandes kann entweder aus öffentlichen Mitteln oder durch die

Festsetzung eines Zuschlages gemäß § 47 Abs. 4 ElWOG erfolgen. Im Rahmen der

öffentlichen Mittel können auch Gelder aus dem den Ländern zufließenden Anteil an der

Energieabgabe herangezogen werden.

Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch der Betreiber eines

Verteilnetzes zur Abdeckung ihres Mehraufwandes aus öffentlichen Mitteln besteht.

Antwort zu Punkt 7 der Anfrage:

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass aufgrund bereits realisierter und weiterer zukünftiger

Tarifsenkungen Potentiale zur Abgeltung allfälliger Mehraufwendungen eröffnet werden.

In diesem Zusammenhang wird aber zu beachten sein, dass die bestehenden Höchstpreise für

Tarifabnehmer gemäß der im Zuge der ElWOG - Beschlussfassung getroffenen Festlegung

jedenfalls bis 1.1.2001 nicht erhöht werden dürfen.

Im übrigen bleiben die konkreten Maßnahmen der Länder in diesem Kontext abzuwarten.

Antwort zu Punkt 8 der Anfrage:

Ich darf auf die Beantwortung der Anfrage Nr. 1654/J - BR an den Herrn Bundesminister für

Finanzen verweisen.

